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Bad Gastein, am 18. Dezember 2025 

Verordnung 

Auf Grund des Beschlusses der Gemeindevertretung der Gemeinde Bad Gastein vom 17.12.2025 

werden gemäß § 37 der Salzburger Gemeindeordnung 2019 (GdO 2019) folgende nähere 

Bestimmungen über die Geschäftsführung der Gemeindevertretung, der von ihr gebildeten 

Ausschüsse und der Gemeindevorstehung getroffen. 

Geschäftsordnung 

§ 1 Ablehnung der Annahme der Wahl zur bzw. zum Vorsitzenden bzw. 
stellvertretenden Vorsitzenden eines Ausschusses 

Das Recht, die Wahl zur bzw. zum Vorsitzenden oder Vorsitzenden-Stellvertreterin bzw. 

Vorsitzenden-Stellvertreter eines Ausschusses abzulehnen, haben Personen 

• die bereits einem Ausschuss als Obfrau bzw. Obmann vorstehen, 

• die bereits in zwei Ausschüssen zur Obfrau/Obmann-Stellvertreter/in gewählt sind oder 

• die bereits Mitglieder dreier Ausschüsse sind. 

§ 2 Akteneinsicht 

1) Das Recht auf Akteneinsicht kann nur im Gemeindeamt und während der für den 

Parteienverkehr festgesetzten Amtsstunden erfolgen. Das die Akteneinsicht vornehmende 

Mitglied kann dabei von einer Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbeiter des Gemeindeamtes 

begleitet werden. Durch die Akteneinsicht darf der Dienstbetrieb nicht gestört werden. 



2) Kopien können angefertigt werden, wobei die Kopien so zu kennzeichnen sind, dass über die 

ganze Kopie gut erkennbar ist, für welche Fraktion die Kopien angefertigt worden sind. Die 

Mitnahme von Akten oder Aktenteilen ist unzulässig. 

§ 3 Herstellung von Bild- und Tonaufnahmen 

1) Neben der schriftlichen Aufzeichnung des Verlaufes der Sitzung wird eine Tonbandaufnahme 

zu Kontrollzwecken angefertigt. Die Tonbandaufnahme ist jedenfalls bis zur Verifizierung der 

Niederschrift aufzubewahren. Bei Vorbringen von Einwendungen gegen die Richtigkeit der 

Niederschrift ist die Tonbandaufnahme zu Beweiszwecken heranzuziehen. Nach Verifizierung der 

Niederschrift gilt nur mehr die schriftliche Ausfertigung derselben und die Tonbandaufzeichnung 

ist zu löschen. 

2) Fernseh- und Hörfunkaufnahmen und -übertragungen sowie Film- und Lichtbildaufnahmen 

während einer Sitzung sind nur mit Genehmigung der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters 

zulässig. 

§ 4 Veröffentlichung von Protokollen im Internet 

Protokolle der öffentlichen Sitzungen können zu Informationszwecken im Rahmen des 

Internetauftrittes der Gemeinde veröffentlicht werden. 

§ 5 Fragestunde 

1) Zu Beginn jeder Gemeindevertretungssitzung ist eine „Fragestunde" für 

Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger abzuhalten, in der diese zu einzelnen 

Tagesordnungspunkten Anfragen an die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister und jene 

Mitglieder der Gemeindevorstehung, die mit der Besorgung von Angelegenheiten gemäß § 49 

Abs. 1 GdO 2019 beauftragt wurden, stellen können. 

2) Die Fragestunde dauert maximal eine Stunde, von Beginn der Gemeindevertretungssitzung 

an gerechnet, und ist die vor Ablauf dieser Zeit letztgestellte Frage auch bei Zeitüberschreitung 

ordnungsgemäß zu beantworten. Sollte jedoch bei Eröffnung der Sitzung keine 

Gemeindebürgerin bzw. kein Gemeindebürger anwesend sein bzw. auf Anfrage keine Fragen an 

die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister, oder jene Mitglieder der Gemeindevorstehung, die 

mit der Besorgung von Angelegenheiten gemäß § 49 Abs. 1 GdO 2019 beauftragt wurden, 

gestellt werden, so wird sofort mit der Tagesordnung fortgesetzt und gilt die Fragestunde als 

beendet. Für die mündliche Ausführung der Frage sind höchstens drei Minuten zulässig. 



§ 6 Teilnahme von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung 

1) Bedienstete der Gemeindeverwaltung können von der Bürgermeisterin bzw. dem 

Bürgermeister den Sitzungen als Protokollführer beigezogen werden. Die Amtsleiterin bzw. der 

Amtsleiter oder eine/ein von ihr/ihm bestellte/r sachkundige/r Stellvertreterin/Stellvertreter 

haben das Recht an den Sitzungen der Gemeindevertretung, der Gemeindevorstehung sowie der 

Ausschüsse teilzunehmen und zu allen Fragen Stellung zu nehmen. 

2) Fallweise können auch sonstige Bedienstete des Gemeindeamtes den Sitzungen der 

Gemeindevertretung, der Gemeindevorstehung sowie der Ausschüsse über Antrag der 

Gemeindevertretung oder nach Anordnung der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters als 

Auskunftspersonen zugezogen werden. 

§ 7 Inkrafttreten 

Die Geschäftsordnung tritt mit 01.01.2026 in Kraft. 

Für die Gemeindevertretung Bad Gastein 

Der Bürgermeister 

Norbert Eilmaue 

Kundmachungshinweis: 

An der Amtstafel angeschlagen am: 22.12.2025 

abgenommen am: 
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